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1. Was ist ein Geschäftsgang?  

2. Die Gemeinsame Geschäftsordnung der 

Reichsministerien (GGO) 

3. GGO und GOH als Umsetzung der Büroreform 

4. Hierarchie in einer Behörde und zugeordnete Farben 

5. Der Geschäftsgang in einer Behörde laut 

Gemeinsamer Geschäftsordnung (GGO)  

6. Hilfsmittel zur Rekonstruktion des Geschäftsgangs 

Gliederung: 
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1 Was ist ein Geschäftsgang? 

- Der Weg der Bearbeitung eines Geschäftsvorfalls (eingehendes 

Schreiben, Telefonanruf etc.) innerhalb einer Verwaltung. 

- Er unterliegt den in Registratur- oder Geschäftsordnungen 

niedergelegten Vorschriften und Regelungen. Er schlägt sich im 

Bearbeitungsprozess in Form von Vermerken und Verfügungen auf 

den Dokumenten selbst nieder und trägt dadurch zur Transparenz der 

Handlungsabläufe innerhalb einer Verwaltung bei.  

- Ziel eines einheitlich geregelten Geschäftsgangs ist die 

Nachvollziehbarkeit von Stand und Entwicklung der Bearbeitung von 

Geschäftsvorfällen.  

- Zu seinem Verlauf gehören in der Regel Eingang, Registrierung, 

Vergabe eines Aktenzeichens, Bearbeitung, Ausgang und Ablage. 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 
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2 Die Gemeinsame Geschäftsordnung der 

Reichsministerien (GGO) 

- Eine Geschäftsordnung legt fest, in 

welcher Reihenfolge, durch wen und mit 

welchen Hilfsmitteln anfallende Aufgaben 

zu bearbeiten sind, und sie regelt 

allgemeine Grundsätze der Arbeit und 

Organisation. 

- In der NS-Zeit galt die 1927 in Kraft 

getretene Gemeinsame 

Geschäftsordnung der Reichsministerien 

(GGO I) samt Registratur- und 

Kanzleiordnung sowie die Gemeinsame 

Geschäftsordnung für die höheren 

Reichsbehörden (GOH) von 1928. 
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3 GGO und GOH als Umsetzung der Büroreform 

 Diese Geschäftsordnungen setzten die große Büroreform der 1920er 

Jahren um mit dem Ziel einer umfassenden Modernisierung und 

Vereinfachung von Geschäftsgang, Kanzlei- und Registraturwesen.  

 Regelungen unter anderem: 

Beschneidung der Rolle der Registratur 

Stärkung des Referenten und Sachbearbeiters, der direkter 

Eingangsempfänger sein und Schreiben selbst auslösen konnte  

Reinschriften durften auch direkt oder nach stenografischer Aufnahme 

erstellt werden ohne vorheriges Konzept; dann wurden Durchschläge 

der Reinschriften als Entwurfsersatz zu den Akten genommen 

Aufforderung zur internen unkomplizierten mündlichen Klärung, um 

Schriftwechsel zu vermeiden 

Einführung von Formularen und Formbriefen 
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Reichsministerien (oberste): 

Reichsminister 

Staatssekretär  

(im RFM: Staatssekretär Reinhardt) 

Abteilungsleiter 

Referent (Referatsleiter) 

Sachbearbeiter 

Bürobeamter/Bürosachbearbeiter 

4 Hierarchie in einer Behörde und zugeordnete Farben 

Obere Reichsbehörden: 

Behördenleiter 

 

Abteilungsleiter 

 

Referent (Referatsleiter) 

Sachbearbeiter 

Bürobeamter/Bürosachbearbeiter 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 
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5 Der Geschäftsgang in einer Behörde 

Vorbemerkung: Stellung der Registratur ist variabel (Achtung: GGO erlaubt auch 

registraturlose Behörden mit reinen Sachbearbeiterablagen); i.d.R. bei nicht-eiligen Sachen 

gleich nach der Eingangsstelle, bei eiligen Sachen erst vom Referenten/Bearbeiter beteiligt 

1. Eingangsstelle (“Hauptbüro”): 
Öffnet den Umschlag, setzt den Eingangsstempel mit Datum, zeichnet auf die zuständige 

Stelle (Abteilung, evtl. auch Bearbeiter bzw. Registratur) aus, überprüft die Anlagen, 

entscheidet, was der Hausleitung vorzulegen ist, also ob Fall 1 (= Ja) oder Fall 2 (= Nein) 

Weiterleitung evtl. über Registratur, die Eingang registriert, Aktenzeichen notiert, Akte beifügt 

Fall 1: (“nur Eingänge von besonderer Bedeutung” bzw. nach Richtlinien) 

2. Minister/Behördenleiter: 
Vermerkt, dass er das Dokument gesehen hat (“Sichtvermerk”), kann Entscheidungen oder 

Hinweise für Bearbeitung oder Geschäftsgang setzen, z.B. seinen Zeichnungsvorbehalt, 

Rücksprache oder Vortrag verfügen 

3. Staatssekretär [gibt es nur in Ministerien]: wie der Minister/Behördenleiter 
  

Fall 2: Nr. 2.+3. werden ausgelassen, manchmal auch noch Nr. 4. 

4. Abteilungsleiter: wie der Minister/Behördenleiter 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 
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5. Referent: 
Paraphiert mit Datum, sorgt für die nötige Beteiligung bzw. für das Einholen erforderlicher 

Stellungnahmen, gibt bei Nicht-Zuständigkeit an Zuständigen weiter, bearbeitet selbst oder gibt 

mit Entwurfsanweisung („ Angabe“) an Bearbeiter weiter; falls noch nicht geschehen: 

Weiterleitung evtl. über Registratur, die Eingang registriert, Aktenzeichen notiert, Akte beifügt 
 

6. Zuständiger Bearbeiter („Expedient“), i.d.R. Sachbearbeiter: 
Erstellt einen Antwortentwurf, paraphiert und datiert seinen Entwurf 
 

7. Der Entwurf wird genehmigt, evtl. auch korrigiert 
durch den Referenten und evtl. durch Abteilungsleiter, Staatssekretär und Minister; die 

genehmigende Person notiert dies durch Paraphe und Datum, der letzte/höchste setzt das 

Datum des Schreibens 
 

8. Kanzlei: Erstellt die Reinschrift gemäß Entwurf 
 

9. Das Schreiben wird vom Bearbeiter kontrolliert und erhält Unterschrift/Beglaubigung 
 

10. Kanzlei: versendet die Ausfertigung und notiert dies im Entwurf 
 

11. Registratur: notiert dies im Journal, näht den Entwurf in die Akte und legt diese ab 
 

12. [später:] Archiv: Akte kommt ins Archiv, wird foliiert/paginiert, verzeichnet und signiert 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 

Seite 7/28 



EHRI-Onlinekurs: Aktenkunde des Holocausts  
Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 

Eingangsstelle 

Referent 

Kanzlei 

Abteilungsleiter 

Staatssekretär 

Minister 

Poststelle 

Letzter 

Genehmigender 

oder Kanzlist 

Bei besonderer 

Bedeutung 

Expedient / 

Bearbeiter 

Sichtvermerk, 

evtl. Angabe 

od. Verfügung 

Normalfall 

evtl. über 

Registratur 
a) Erstellt 

Konzept 

Referent 

Abteilungsleiter 

Staatssekretär 

Minister 

a) Genehmigung 

/Korrektur des 

Konzepts 

a) Erstellt 

Reinschrift a) Kollationiert 

/ überprüft 

Reinschrift 

Expedient / 

Bearbeiter 

b) Genehmigung/ 

Korrektur der als 

Konzeptersatz 

dienenden 

Durchschrift 

b) Erstellt selbst oder i.d.R. 

mit Hilfe der Kanzlei  

(z.B. durch Diktat) Reinschrift 

samt Durchschrift, diese evtl. 

noch mit Verfügungen 

Referent 

Abteilungsleiter 

Staatssekretär 

Minister 

Beglaubigt durch 

Unterschrift, damit 

Ausfertigung 

Versand der 

Ausfertigung 

Registratur 

Archiv 

z.d.A. 

Eingangsstempel, 

Auszeichnung 

Registratur 

evtl. über 

Registratur 

Registrierung, 

Aktenzeichen, 

Akte beifügen 

Kanzlei 

Geschäftsgang: 

graphisch 
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6 Hilfsmittel zur Rekonstruktion des Geschäftsgangs 

 Gemeinsame Geschäftsordnung der Reichsministerien (GGO) 

 Geschäftsordnung der Reichsregierung 

 Verordnungen über Geschäftsabläufe und ähnliches 

 Aktenplan 

 Journal/Tagebuch 

 Organisationsplan (Organigramm) 

 Geschäftsverteilungsplan 

 Paraphenverzeichnis 

 Telefonverzeichnis/Adressbuch 

 Namentliche Verfügungen und Umläufe 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 
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Seite 10/25 

AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 

BArch R 2302/2151 

Die GGO.- Allgemeiner Teil 

Enthält Vorschriften zu 

- Behördenorganisation 

- Geschäftsgang 

- Sachliche Bearbeitung 

- Arbeitsweise, Verfügungen 

- Dienstverkehr nach außen 

- Registraturordnung 

- Kanzleiordnung 

Sowie Formblätter und Muster 
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AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 
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Seite 12/25 

AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 

Die GGO.- Besonderer Teil 

Enthält v.a.: 

- Umgang mit gesetzgebenden 

Körperschaften 

- Gang der Gesetzgebung 

BArch R 1601/35 
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AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 

Geschäftsordnung der 

Reichsregierung 

BArch R 43 II/580, Bl. 87ff 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 

Seite 14/28 



EHRI-Onlinekurs: Aktenkunde des Holocausts  
Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 

Verordnungen über Geschäftsab-

läufe u.ä. Beispiel 1: Reichskanzlei 

BArch R 43 I/1968, Bl. 33 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 
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BArch R 2/70145, o.Bl. 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 
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Verordnungen über 

Geschäftsabläufe u.ä. 

Beispiel 2: Reichsfinanz-

ministerium 
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AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 

Aktenplan des 

Reichsfinanzministeriums 

BArch R 2/24361 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 
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AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 

Journal im Finanzministerium: 

Registrierung eingehender 

Schriftstücke 

BArch R 2/ 60102, Bl. 361r 

AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 
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AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 

Journal im Finanzministerium: 

Registrierung eingehender 

Schriftstücke 

BArch R 2/ 

57138, Bl. 7 

AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 
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BArch R 2/70145, o.Bl. 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 
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Organisationserlass des 

Reichsministers für die besetzten 

Ostgebiete von Nov. 1941 

BArch R 2301/30, Bl. 83 
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Organisationsplan/Organigramm (Beispiel: RM für die besetzten Ostgebiete) 

BArch R 2/4483, Bl. 211a 
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Geschäftsverteilungsplan: 

Bringt eine klare und scharfe 

Abgrenzung der 

Arbeitsgebiete nach 

sachlichen Gesichtspunkten 

AK1 Aktenkunde -> 1. Einleitung 

BArch R 2/9, Bl. 1ff 

AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 
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Geschäftsverteilungsplan: 

Bringt eine klare und scharfe 

Abgrenzung der 

Arbeitsgebiete nach 

sachlichen Gesichtspunkten 

AK1 Aktenkunde -> 1. Einleitung 

BArch R 2/9, Bl. 1ff 

AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 
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Geschäftsverteilungsplan 

AK1 Aktenkunde -> 1. Einleitung 

BArch R 2/9, Bl. 1ff 
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Paraphenverzeichnis des 

Reichsfinanzministeriums 

AK1 Aktenkunde -> 1. Einleitung 

BArch R 2/60320, o.Bl. 

AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 
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Anschriftenverzeichnis des 

Reichsfinanzministeriums 

BArch R 2/70145, o.Bl. 

AK2 Aktenkunde -> 4. Hilfsmittel 
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Namentliche Verfügungen und 

Umläufe 

BArch R 43 II/589b, Bl. 134 

Außerdem immer auch für die 

organisatorische Gliederung, für 

Adressen und Spitzenpersonal 

Handbücher zu Rate zu ziehen, 

z.B. Amtliches Handbuch der 

Verwaltung. 

Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 

Seite 27/28 



EHRI-Onlinekurs: Aktenkunde des Holocausts  
Geschäftsganganalyse und Hilfsmittel 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Bei Fragen: 

Nicolai M. Zimmermann  

Tel.: +49 30 187770-405 

E-Mail: nm.zimmermann@bundesarchiv.de 
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